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Zur neuen Rmnsahrt.

Mich sollt' cs freuen, wenn noch Rom
Der dcntschc Kaiser gieuge;

Wenn über dic Sinsen von Peters Dom
Cr schleppte seine Klinge.

Doch leider kommt dic Wallfahrt spat,

Und erst in Baden-Baden
Entscheidet der samtarische Rath,

Ob sie nicht brächte Schaden.

Mit Schaudern denkt er, wie einst fror
Ter arme Heinrich der IV.,
Im Winter vor Eauossa's Thor,

Das Steine znm Mitleid rührte.

Doch harter blieb als Stein und Erz

Papst Gregor bci seiner Mathilde;
Kein Bitten, kein Flehen rührte sein Herz

Zu einer verzeihlichen Milde.

Dem Wilhelm räth sein Nectsein.

Der größte der Propheten:
Wcnn dn mir reisest, laß dich in

Canossa nicht betreten.

Ich bürge nicht für deine Haut,
Noch wen'ger für Deine Seele:

Der Pius ist's, vor dem mir grant
Und seiner zweischncid'gcn Kehle.

Es fuhr mir sein bannler Fluch
Durch dic Gebeine nnd Kleider;

Wir haben der Proben mehr als genug:

Er ist ein Halsabschneider.

Ter Alte ist zwar einst ein

Und Lieutenant gewesen :

jedoch seit er unfehlbar, ist

Verstört seiu ganzes Wesen.

D'rnm läßest du Rom, gleich Ivo es liegt,

Im Schlamm der Tiber liegen.

Fürwahr, nns stachelt der Ehrgeiz nicht

Zu neuen Rö merzn gen.

Nach Mailand, der Lombardenstadt,

Da fahren wir I. Klasse;
Es geht am Schnellsten, nnd man hat

Am sichersten die Kasse.

Die Stadt ist revolutionär,
Berühmt ans dem tollen Jahre,
Fast sorg' ich, daß man deine Affär'
Von 48 erfahre.

Sie schlugen sich in dcr Straßen Glnt

Herum mit dem Radezky;
Und ihre Parole war kurz nnd gut:
^.iàsso i ^öclgsedi

Man kam in jenen Tagen nicht weit

Mit dem loyalsten Gefühle;
Indeß sie hat sich seit jener Zeit
Verändert in ihrem Style.

Sie wurde mürbe eS brachen den Stolz

Verschiedene Blutgerichte.

Man bante Galgen ans dcm Holz

Es ist eine Trnuergeschichte.

Sie kam indessen in die Hand

Verschiedner Finanzenkenner,

Verlor den Vizekönigsstand

Und fiel an Ehrenmänner.

Die haben Jtalia entsetzt,
Besonders in letzten Jahren ;

So daß sie wohl mit Freude jetzt

Empfängt die deutschen Barbaren.

Freundeidgenüssischer Rath an das srenndeidgenlisische Departement der Eisenbahnen.

In Anbetracht daß

1) löbliche Eisenbahnverwaltungcn in neuester Zeit keine Kosten schcncn,

ihren Untcrnehmungcn cine recht solide Unterlage zu geben,

also daß Menschen uud Vieh nicht mögen zu Schaden kommen,

und wodurch der Kredit fraglicher Verwaltungen auf namhafte

Grade (lìc-uumuriz) gesteigert wird;
2) jcdennoch trotz menschlicher Fürsicht und Geldaufwand die Natnr

ihr Oberhoheilsrccht in tyrannischer Weise geltend macht, dermaßen,

daß sie die Werke der Menschenhand mit grausnmcr Faust zerstört,

wodurch den Menschen viel Schaden an Leib uud Leben erwachsen kann ;

3) daß man sich unter sothancn Umständen und Scelenängsten gar nicht

mehr recht aus dem Damm fühlt, uud insvnderhcit, wenn besagter

und belobter Tamm einem unter den Füßen einsinkt;

4) daß es mithin ganz unverantwortlich wäre, unverantwortliche

Eisenbahnvcrwaltungen sernerhin zu duldcu;

möge löbliches Departement zu Recht erkennen und beschließen wie folgt :

a) Zu Schutz und Frommen der Wittwen und Waiscn der Eisenbahn-

opser, seien nnn dieß Gcgnctschte odcr Erdrückte, Geröstete oder

Gesottene, Obcrsecische odcr Unterseeische, ist jede Eisenbahn-

verwaltnng gchalten und bci Strafe verpflichtet, von jedem Passagier

bcim Vcrkauf des Fahrbillcts die Einsicht in dcsscn Lebcnsvcrsicherungs-

police zu verlangen; ohne letztere darf kein solches Billet mehr

verabfolgt werden ;

b) Maaßen abcr nicht jedem Reisenden kann zugemnthct werden, auf

eigene Kosten sich in eine L.bcnsvcrsichcrung ausnehmen zu lassen,

soll hiefür auf jedcm Bahnhos, ans Kosten dcr Verwaltung, cin

Bureau sür Eisenbahnunsällelebensversichcrung errichtet uud jedem

Passagier gratis cine Police verabreicht werden.

c) Sintemalen abcr zur Ausbezahlung dcr Versichcrnngssummcu, solltcn

diese jemals von den Hinterlassenen der Verunglückten beansprucht

werden, Gcld nöthig ist und sich eine väterliche Bundesregierung dcr

Eiscnbahnvermaltnng nicht gerne überflüssige Kosten ansiadcn

würdc, so sollcn diese angehalten wcrdcn, noch cincm Kapilnlstock anzu-

legcu, beziehungsweise zu äusuen aus dem

<l) sehr überflüssigen Champagner und Bordeaux, welcher jcivcilen

bci den offiziellen ciseubahnlichen Kollaudationen nnd Fcstcssen getrunken

und aus das Gelingen" der kollaudirtc» (das heißt, dcrmalcn noch

nicht im See ersoffenen) Bahnstrecken verzapft wird in der Weise

nämlich, daß von dcm kostenden Preis jeder Flasche 25°/» extra der

Versicherungskassa" zuzufallen habe;

v) Juglcicheu soll jeder kollaudirende und ans dic Solidität toastircnde

Ncdner sofort, als Zeichen seines unbedingten Vertrauens in die

Sache, an besagte Kosten einen Beitrag zu entrichten haben, welcher

je nach der Länge der Nedc» 5 à 20°/» einer Eisenbahnaktie (Notabene

znm Emissionskurs berechnet) betragen soll.

f) Von der Zahlungspflicht der Eisenbahnen an die Verunglückten,

rcspcktivc dcrcn Nachkommen können jene nur gegenüber Direktoren

und Vcrwallungsrüthen entbunden werden, insosern für diesen, zwar

immerhin satalen, aber mchr oder weniger selbstvcrschuldctcn Fall, das

Sprüchwort iu Anwendung kommt: tri I's5 vc»il», t!ooi ^v8 stonclin.
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